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Auflösungsklauseln im Völkerrecht und ihre Folgen für das EU-

Recht 1  

 

Im Bereich des Völkerrechts sind die Verwendung und der Nutzen von Auflösungsklauseln, sog. „sunset 
clauses“, weitgehend unbemerkt geblieben, obwohl sie in wichtigen internationalen Verträgen und 
Abkommen zum Einsatz kommen. 

Mangels spezifischer Vorgaben sind Auflösungsklauseln unterschiedlich gestaltet. In bestimmten Arten von 
Verträgen folgt der Aufbau der Auflösungsklauseln jedoch einer standardisierten Form. Die Ermittlung und 
Dokumentation der wichtigsten Arten von Auflösungsklauseln ist erforderlich, um zum einen ihre 
Rechtswirkung und zum anderen die Vielfalt der Möglichkeiten, die diese Klauseln den politischen 
Entscheidungsträgern und den Verfassern von Verträgen bieten, zu verstehen.  

Bei der Typologie der Auflösungsklauseln wird zwischen vollständigen und teilweisen, direkten und indirekten 
sowie bedingten und unbedingten Klauseln unterschieden. Das zeigt, dass es sich um einen flexiblen 
Rechtsmechanismus handelt, der für eine Vielzahl von Gemeinwohlzielen geeignet ist.  

Es wird davon ausgegangen, dass die befristete Gültigkeit von Verträgen eine Reihe von Vorteilen bietet. Es 
liegt auf der Hand, dass zu diesen die Regelung befristeter und vorübergehender Fragestellungen gehört. 

                                                             
1Volltext der Studie in englischer Sprache: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703592/IPOL_STU(2022)703592_EN.pdf 

KURZFASSUNG 

Auflösungsklauseln, sog. „sunset clauses“, in internationalen Verträgen bieten zahlreiche Vorteile. 
Künftige politische Entscheidungsträger werden jedoch durch ihre Verfestigungswirkung 
unverhältnismäßig belastet.  

Dies ist beim Vertrag über die Energiecharta (ECV) der Fall, der aus zwei wesentlichen Gründen 
besondere Herausforderungen mit sich bringt. Erstens enthält der ECV anders als vergleichbare 
Verträge eine Auflösungsklausel mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Zweitens handelt es sich um 
einen multilateralen Vertrag, der ein festes Änderungsverfahren vorsieht, wodurch die 
Verfestigungswirkung dieses Vertrags verstärkt wird.  

In diesem Zusammenhang werden in der Studie die Möglichkeiten untersucht, sich vom ECV und 
der Verfestigungswirkung seiner Auflösungsklauseln zu lösen. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703592/IPOL_STU(2022)703592_EN.pdf
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Solche Klauseln spielen aber auch eine Schlüsselrolle bei der Wahrung der Souveränität von Staaten. Mit der 
Verwendung von Auflösungsklauseln in Investitionsabkommen ergeben sich weitere Vorteile. Heutzutage sind 
solche Klauseln zu einem Kernmerkmal internationaler Investitionsabkommen geworden. Dabei spielen sie 
eine unterschätzte Rolle, obwohl sie die Rechtssicherheit im Spannungsfeld zwischen Stabilität und Flexibilität 
erhöhen können. Darüber hinaus ergänzen Auflösungsklauseln durch ihre Verfestigungswirkung den 
Anlegerschutz. 

Demgegenüber werden künftige politische Entscheidungsträger und Gesetzgeber aufgrund der 
Verfestigungswirkung von Auflösungsklauseln in Bezug auf Investitionen unverhältnismäßig belastet, 
insbesondere wenn die Laufzeit zu lang ist. Dies ist der Fall bei der Auflösungsklausel im Vertrag über die 
Energiecharta (ECV) mit ihrer Laufzeit von 20 Jahren, die bereits getätigte Investitionen im Energiesektor 
schützt. In der Regel wird eine solche Klausel im Falle eines einseitigen Rücktritts ausgelöst, es sei denn, in der 
Klausel wurde etwas anderes vorgesehen. Eine derart lange Dauer gibt es nicht nur beim ECV. So enthalten 
beispielsweise die kürzlich vereinbarten bilateralen Investitionsabkommen zwischen der EU und Singapur 
sowie zwischen der EU und Vietnam auch Auflösungsklauseln mit langen Laufzeiten, 20 Jahre im 
erstgenannten und 15 Jahre im zweitgenannten Abkommen.  

Die Verfestigungswirkung der ECV-Bestimmungen aufgrund der Auflösungsklausel steht im Widerspruch zum 
Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache Komstroy zur Vereinbarkeit von 
Artikel 26 ECV mit dem EU-Recht und wirkt sich in der Praxis auf die Verpflichtungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Übereinkommens von Paris aus.  

Im Komstroy-Urteil vom 2. September 2021 stellte der EuGH fest, dass der Streitbeilegungsmechanismus auf 
EU-Ebene gemäß Artikel 26 ECV nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist, und bestätigte damit seine frühere 
Entscheidung aus dem Achmea-Urteil.  

Einerseits ist das Übereinkommen von Paris der maßgebliche Rechtstext zu allen klima- und umweltpolitischen 
Fragen im Rahmen des UNFCCC. Dieses Übereinkommen verpflichtet die Mitglieder, ihren CO2-Fußabdruck zu 
verringern und ihre Infrastruktur entscheidend hin zu mehr Nachhaltigkeit zu verändern. Andererseits schützt 
der ECV die Nutzung und den Verkauf fossiler Brennstoffe (z. B. Kohle), da es sich dabei um einen sehr lukrativen 
Wirtschaftszweig handelt. Wenn die Unterzeichnerstaaten des ECV sich vom Vertrag lösen möchten, um die 
Vorgaben des Übereinkommens von Paris einzuhalten, könnten sie sich somit in einer paradoxen Position 
wiederfinden.  

Durch die Auflösungsklausel des ECV werden die Unterzeichnerstaaten, die sich vom Vertrag lösen möchten, 
verpflichtet, die Bestimmungen des Vertrags für weitere 20 Jahre einzuhalten. Sie stellt also eine enorme 
Herausforderung dar. Hinzu kommt, dass der ECV durch die Kombination verschiedener Merkmale ein 
besonderer Fall ist. Abgesehen von der Auflösungsklausel mit einer Laufzeit von 20 Jahren ist der ECV ein 
multilateraler Vertrag. Generell sind multilaterale Verträge durch ein sehr starres Änderungsverfahren, das 
Einstimmigkeit erfordert, schwieriger zu ändern. Daher sind die Verfestigungswirkung des ECV und die 
Grenzen, die der Agenda der politischen Entscheidungsträger auf EU-Ebene gesetzt werden, einmalig.  

Glücklicherweise könnte die Rechtswirkung von Auflösungsklauseln unter bestimmten Bedingungen 
begrenzt, wenn nicht sogar beseitigt werden. In dieser Studie werden verschiedene Szenarien vorgestellt, die 
zu einem positiven Ergebnis führen könnten. Insbesondere werden die Möglichkeiten geprüft, i) Vertragspartei 
des ECV zu bleiben, dabei dem Geist des Übereinkommens von Paris zu entsprechen und prozessuale und 
materielle Einwände vor den Investitionsgerichten zu erheben. ii) den Vertrag einvernehmlich zu beenden, iii) 
die Laufzeit der Auflösungsklausel von 20 Jahren zu ändern; iv) den ECV zu überarbeiten, um seine 
materiellrechtlichen Bestimmungen besser mit dem Geist des Übereinkommens von Paris in Einklang zu 
bringen, und v) einen unkonventionellen Ansatz zu verfolgen, bei dem bestimmte Vertragsparteien, genauer 
die EU und ihre Mitgliedstaaten, übereinkommen, die Wirkung der Auflösungsklausel des ECV zwischen ihnen 
zu ändern, und sich dann vom Vertrag lösen. Nichtsdestotrotz bleibt der Vertragsschutz für bereits getätigte 
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Investitionen für die verbleibenden Vertragsparteien des ECV gemäß der 20-jährigen Laufzeit der 
Auflösungsklausel bestehen. 

Solche Schwierigkeiten ergeben sich daraus, dass es unmöglich ist, bei der Ausarbeitung von Vorschriften, die 
für einen unbestimmten Zeitraum in Kraft bleiben, jeden künftigen Fall vorherzusehen. Es wird empfohlen, sehr 
starre Rechtsrahmen zu vermeiden, es sei denn, die Verfasser eines Rechtsakts haben einen sehr guten Grund 
dafür, einen sehr stabilen Rechtsrahmen zu wählen. Insbesondere wird mit Auflösungsklauseln mit langer 
Laufzeit in Kombination mit anderen Verfestigungsmechanismen wie anfänglichen Gültigkeitsdauern, 
Beschränkungen im Austrittsverfahren und starren Änderungsverfahren ein sehr stabiler Rechtsrahmen 
geschaffen. 
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